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Verordnungen, Verfügungen und
Bekanntmachungen
der BezirksregierungB

600.  Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Festsetzung des Landschaftsschutzgebietes 

„Märkischer Kreis“ im Regierungsbezirk 
Arnsberg vom 18. 8. 2006
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Aufgrund des § 42 a Abs. 1 i.V.m. §§ 21 und 34 
Abs. 2 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts 
und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsge-
setz NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. 2006 
S. 35) wird verordnet:

§1
Schutzgebiet

Das in anliegender Karte im Maßstab 1:150000 (Über-
sichtskarte) dargestellte Gebiet im Märkischen Kreis 
mit einer Größe von ca. 31162 ha wird nach § 21 des 
Landschaftsgesetzes NRW als Landschaftsschutzgebiet 
festgesetzt. 

Das Landschaftsschutzgebiet umfasst weite Teile der 
Städte Altena, Halver, Hemer, Menden, Neuenrade und 
Werdohl sowie der Gemeinden Nachrodt-Wiblingwerde 
und Schalksmühle.

Das Landschaftsschutzgebiet ist im Maßstab 1:12500 
in der Landschaftsschutzkarte (6 Kartenblätter) als 
grüne Fläche mit roter Umrandung mit zwei zum Land-
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schaftsschutzgebiet zeigenden senkrechten Strichen 
dargestellt. Die Karten sind Bestandteil dieser Verord-
nung.

Die Übersichtskarte liegt der Verordnung bei. Die Land-
schaftsschutzkarten können 

- als Originalausfertigung
 bei der Bezirksregierung Arnsberg (Höhere Land-

schaftsbehörde),

- als Zweitausfertigung
 beim Landrat des Märkischen Kreises (Untere 

Landschaftsbehörde)

während der Dienststunden eingesehen werden.

§ 2
Schutzzweck

(1) Die Unterschutzstellung erfolgt:

1. zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes einer wald- und wasserreichen 
Mittelgebirgslandschaft, die im Wesentlichen ge-
prägt wird durch:

• ein bewegtes Relief mit einem hohen Anteil an 
steilen Hanglagen und zahlreichen tief einge-
schnittenen Flusstälern,

• die Fließgewässer Lenne, Ruhr, Volme und 
Hönne mit ihrem gewundenen Lauf und die 
naturnahen Auenräume der Ruhr,

• naturnahe Bäche, Siepen und Quellbereiche,

• naturraumtypische Laubwälder wie Hainsim-
sen-Buchenwälder, Perlgras-Buchenwälder 
und Auenwaldreste der Weichholz- und Hart-
holzaue, 

• landwirtschaftlich genutzte Offenlandbe-
reiche,

• Nass- und Feuchtgrünland, Röhrichte und 
Ufergehölze,

• natürliche Felsbildungen und Höhlen,

• Geotope der Massenkalkzone zwischen Letma-
the und Balve,

insbesondere zur Gewährleistung:

• eines grundlegenden Schutzes der Lebensräu-
me der für diese Landschaft charakteristischen 
Tier- und Pfl anzenarten,

• der Erhaltung und Entwicklung wertvoller Bi-
otopstrukturen wegen ihrer Bedeutung für den 
Naturhaushalt und den Artenschutz, 

• der Erhaltung und Entwicklung der natur-
nahen Laubwaldgebiete sowie der reich struk-
turierten Offenlandbereiche, v. a. auch in Sied-
lungsrandbereichen,

• der Sicherung der Fließgewässer und ihrer 
Auen wegen ihrer besonderen Bedeutung für 
die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts 
und für den Biotopverbund sowie

• einer Pufferfunktion für die im Landschafts-
schutzgebiet liegenden Naturschutzgebiete;

2. zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit des Landschaftsbildes, das vor allem durch 
die landwirtschaftlich genutzten Offenlandbe-
reiche in der ansonsten weitgehend bewaldeten 
Mittelgebirgslandschaft sowie das stark bewegte 

Relief charakterisiert wird. Typische Landschaft-
selemente wie Gewässer, bewaldete Hügelkup-
pen, Gehölzstrukturen, Terrassenkanten und 
Quellen schaffen eine abwechslungsreiche und 
reich strukturierte Landschaft. Der nördliche 
Bereich des Landschaftsschutzgebietes wird vor 
allem durch die weitgehend landwirtschaftlich 
genutzten Auenbereiche der Ruhr charakteri-
siert;

3. zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter als 
Grundlage für eine nachhaltige Land- und Forst-
wirtschaft;

4. zur Bewahrung und Entwicklung der Landschaft 
aufgrund ihrer besonderen Eignung und Bedeu-
tung für die landschaftsbezogene Erholung. Als 
reich und kleinräumig strukturierte Mittelge-
birgslandschaft mit ausgedehnten, von Lärm und 
visuellen Beeinträchtigungen wenig gestörten 
Waldbereichen, naturnahen Auenbereichen der 
Ruhr und einem hohen landschaftsästhetischen 
Wert besitzt das Gebiet eine große Bedeutung für 
die Naherholung.

§ 3
Verbote und Erlaubnisvorbehalte

(1) Im Landschaftsschutzgebiet ist es untersagt, un-
abhängig davon, ob das Vorhaben nach anderen 
Vorschriften einer behördlichen Erlaubnis oder Zu-
lassung bedarf oder nicht, 

1. bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne der Bauordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 2000 
(GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), Stra-
ßen und Wege, ober- und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsleitungen, Zäune oder andere Ein-
friedungen, Werbeanlagen, Verkaufsstände, Wa-
renautomaten sowie Stellplätze für Fahrzeuge, 
Bootsstege und Einrichtungen für den Luft- oder 
Wassersport oder für die Freizeitnutzung zu er-
richten, zu erstellen, anzubringen, zu erweitern 
oder zu verändern. 

 Unberührt bleiben Vorhaben im Haus- und Hof-
bereich, d.h. die in der Regel umfriedeten Gebäu-
de- und Gartenfl ächen einschließlich der Obst-
gärten; bei Gewerbebetrieben die Wohn- und Be-
triebsgebäudefl ächen mit unmittelbar anschlie-
ßenden Lager- und Verkehrsfl ächen. Ebenso 
bleiben unberührt Melkstände, Viehunterstän-
de, Viehtränken, ortsübliche Weidezäune sowie 
forstliche Kulturzäune, Wildfutterstellen, Hoch-
sitze, Einrichtungen, die der Imkerei dienen, 
sowie land- und forstwirtschaftliche Wege, für 
deren Anlage weder Asphalt noch Beton verwen-
det wird noch erhebliche Aufschüttungen oder 
Abgrabungen erforderlich sind, 

2. Gewässer aller Art oder deren Ufer anzulegen, zu 
verändern, zu beschädigen oder zu zerstören,

3. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen 
oder Ausschachtungen vorzunehmen oder die 
Bodengestalt in anderer Weise zu verändern,

4. Motorfahrzeuge aller Art, Anhänger, Wohnwagen, 
Zelte, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder ähn-
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liche Anlagen außerhalb der befestigten Wege, 
Park- oder Stellplätze oder Hofräume zu führen, 
abzustellen oder aufzustellen.

 Unberührt bleiben das Führen und Abstellen 
von Kraftfahrzeugen im Rahmen der ordnungs-
gemäßen Land- und Forstwirtschaft, der Was-
serwirtschaft sowie der Unterhaltung von öffent-
lichen Ver- und Entsorgungsanlagen, die saiso-
nale Aufstellung von Verkaufsständen für vor 
Ort produzierte landwirtschaftliche Produkte im 
Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs und 
das Aufstellen von Schutzhütten für Beschäftigte 
in der Land- und Forstwirtschaft, 

5. Ufergehölze, Röhricht- oder Schilfbestände, Ge-
büsche, Hecken, Feldgehölze, Einzelbäume, 
Baumreihen oder Baumgruppen zu beseitigen 
oder zu beschädigen.

 Unberührt bleiben Schutz-, Pfl ege- und Siche-
rungsmaßnahmen sowie unvermeidbare Maß-
nahmen zur Unterhaltung der Straßen, Wege 
und Gewässer,

6. Plätze und Einrichtungen für den Motor- oder 
Modellsport zu schaffen oder zu ändern sowie 
Motor- oder Modellsport zu betreiben,

7. Erstaufforstungen vorzunehmen, Wald umzu-
wandeln sowie Schmuckreisig-, Weihnachts-
baum- und Baumschulkulturen außerhalb des 
Waldes anzulegen, 

8. Stollen oder Höhlen so umzugestalten oder zu 
verschließen, dass sie als Lebensraum für Fleder-
mäuse und Amphibien nicht mehr geeignet sind,

9. Stoffe oder Gegenstände, insbesondere Abfälle 
oder Abwasser, zu lagern, abzulagern, einzulei-
ten oder sich ihrer in anderer Weise zu entledi-
gen. Unberührt bleiben:

• die vorübergehende Lagerung von Produkten 
der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gar-
tenbaus;

• die vorübergehende Lagerung von Düngemit-
teln, Kompost, Kompensationskalk und Klär-
schlamm;

• die vorübergehende Ablagerung von Stoffen 
und Gegenständen, die bei Maßnahmen der 
Gewässerunterhaltung anfallen;

• die vorübergehende Lagerung von Holz an den 
Wegeseitenrändern zum Bereitstellen für die 
Holzabfuhr.

10. Grundwasser (einschließlich Staunässe) mit der 
Folge der Entwässerung von feuchtem und nas-
sem Grünland oder sonstigen Feuchtgebieten zu 
entnehmen oder abzuleiten.

(2) Darüber hinaus sind alle Handlungen verboten, die 
den Charakter des Gebietes verändern können oder 
dem besonderen Schutzzweck des Gebietes gemäß 
§ 2 der Verordnung zuwiderlaufen. 

§ 4
Nicht betroffene Tätigkeiten

Unberührt von den Verboten des § 3 bleiben

1. die bei Inkrafttreten dieser Verordnung durch be-
hördliche Einzelentscheidungen rechtmäßig zuge-
lassenen Nutzungen, ausgeübte Befugnisse sowie 
bestehende Anlagen und Betriebe einschließlich ih-
rer Unterhaltung,

2. die landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter 
fachlicher Praxis und die ordnungsgemäße nach-
haltige forstwirtschaftliche Bodennutzung,

3. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd, der Fi-
scherei und der Imkerei,

4. Schutz-, Pfl ege- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
von der unteren Landschaftsbehörde angeordnet 
oder genehmigt worden sind oder von ihr selbst 
durchgeführt werden,

5. Maßnahmen, die der Gefahrenabwehr dienen,

6. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen 
und Gewässern durch die jeweiligen Träger der Un-
terhaltungspfl icht. 

§ 5
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Auf Antrag ist von den Verboten des § 3 Abs. 1 von 
der Unteren Landschaftsbehörde eine Ausnahme 
zuzulassen, wenn die beabsichtigte Handlung mit 
dem Schutzzweck nach § 2 dieser Verordnung zu 
vereinbaren ist. Ferner hat die Untere Landschafts-
behörde auf Antrag eine Ausnahme zuzulassen für 
ein Bauvorhaben im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 und Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. 9. 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Ge-
setzes vom 21. 6. 2005 (BGBl. I S. 1818), wenn es 
nach Standort und Gestaltung der Landschaft an-
gepasst wird und mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

(2) Von den Verboten des § 3 Abs. 1 kann die untere 
Landschaftsbehörde auf Antrag eine Befreiung nach 
§ 69 des Landschaftsgesetzes NRW erteilen.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 Nr. 2 
Landschaftsgesetz NRW handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen die Verbote dieser Verordnung 
verstößt.

(2) Nach § 71 Abs. 1 Landschaftsgesetz NRW können 
Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu 
50000,- Euro geahndet werden.

§ 7
Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage 
ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Arnsberg in Kraft. Sobald ein Landschafts-
plan für einen Teil dieses Gebiets rechtswirksam 
wird, tritt diese Verordnung für den Geltungsbe-
reich des Landschaftsplans außer Kraft. Im Übrigen 
tritt die Verordnung 20 Jahre nach ihrem Inkraft-
treten außer Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung werden die 
ordnungsbehördlichen Verordnungen zur Fest-
setzung des Landschaftsschutzgebietes „Ebbege-
birge“ vom 18. Juni 1986 (Abl. Reg. Abg. Nr. 27 
vom 5. Juli 1986, S. 215-216), zur Festsetzung von 
Landschaftsschutzgebieten in den Städten Alte-
na, Halver, Nachrodt-Wiblingwerde, Schalksmüh-
le, Werdohl vom 12. Februar 1992 (Abl. Reg. Abg. 
Nr. 11 vom 14. März 1992, S. 83-85), zum Schutze 
von Landschaftsteilen im Kreis Iserlohn vom 17. 
März 1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt des 
Kreises Iserlohn Nr. 6 vom 26. März 1971) sowie 
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zur einstweiligen Sicherstellung des Landschafts-
schutzgebiets „Homert“ vom 8. Dezember 2004 (Abl. 
Reg. Abg. Nr. 51 vom 18. Dezember 2004, S. 537-
539) aufgehoben. 

(3) Die im Regionalplan als Bereiche für den Schutz 
der Natur (BSN) dargestellten Flächen erhalten mit 
dieser Festsetzung nur einen temporären Schutz 
als Landschaftsschutzgebiet. Langfristig sind diese 
Bereiche in ihren wesentlichen Teilen als Natur-
schutzgebiete festzusetzen.

Arnsberg, 18. 8. 2006 

Az.: 51.2.1 – 4.2

Bezirksregierung Arnsberg

als höhere Landschaftsbehörde

gez. Helmut Diegel

(Regierungspräsident)

(1235) Abl. Bez. Reg. Abg. 2006, S. 295
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601.  Antrag 
der Firma Walter Hillebrand GmbH & Co. KG 

Galvanotechnik, Westerhaar 56-58, 
58739 Wickede, auf Genehmigung zur Änderung 
der Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von Me-

tallteilen durch chemische Verfahren gemäß § 16 
BImSchG

Bezirksregierung Arnsberg Lippstadt, 24. 8. 2006
56-04-36448 - G 91/05 – Nd

Bekanntmachung

Die Firma Walter Hillebrand GmbH & Co. KG Galva-
notechnik, 58739 Wickede, beantragt gemäß §§ 6 und 
16 Bundes-Immissionsschutzgesetz eine Genehmigung 
zur Änderung und zum Betrieb der vorhandenen und 
genehmigten Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von 
Metallteilen durch chemische Verfahren in 58739 Wi-
ckede, Westerhaar 56 - 58, Gemarkung Wickede, Flur 
1, Flurstücke 318, 484, 498, 499 und 513.

Die beantragte Änderung umfasst:

•  Errichtung einer Produktionshalle, eines Chemi-
kalienlagers und Errichtung und Betrieb einer 
Galvanoanlage (Anlage 30) mit den zugehörigen 
Neben- und Hilfsinstallationen.

•  Erhöhung der Jahreskapazität von 96600 t/Jahr 
auf 117600 t/Jahr an Metallteilen. Die Tageska-
pazität beträgt 336 t/Tag an Metallteilen.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 
gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetze – BImSchG) vom 
26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830), in der zurzeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit der Nr. 3.10, Spalte 1, des 
Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzge setzes (Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) 

vom 24. 7. 1985 (BGBl. I S. 1586) in der zurzeit gelten-
den Fassung.

Die Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von Metalltei-
len besteht aus mehreren Wirkbädern mit einem Vo-
lumen von mehr als 30 Kubikmetern. Diese Anlagen 
unterfallen der in der Nr. 3.9.1 - Spalte 2 - der Anlage 
1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
– UVPG in der Neufassung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I 
S. 1757), in der zurzeit geltenden Fassung, genannten 
Anlagen.

Für diese Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungs-
verfahren nach dem BImSchG eine allgemeine Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 3c, Abs. 1, Satz 1 UVPG 
vorzunehmen.

Die Bewertung aufgrund der vorgelegten Antragsun-
terlagen, eigener Ermittlungen und der für die Ent-
scheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ergab, dass durch die geplanten Änderungen 
im Bereich der Anlage zur Oberfl ächenbehandlung 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt entstehen können.

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträglich-
keitsprüfung nach den Vorschriften des UVPG. Diese 
Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung. Die 
Entscheidungsgründe liegen bei der Bezirksregierung 
Arnsberg im Dienstgebäude des Staatlichen Umwelt-
amtes Lippstadt, Lipperoder Str. 8, 59555 Lippstadt 
–Zimmer 445- aus und können dort während der 
Dienststunden eingesehen werden.

Bezirksregierung Arnsberg
-Dezernat 56-

Im Auftrag:

gez. Fiedrich

(307) Abl. Bez. Reg. Abg. 2006, S. 298

602.  Öffentliche Bekanntmachung 
der Erteilung einer Genehmigung nach dem 

Gentechnikgesetz

Landesumweltamt Essen, 23. 8. 2006
Nordrhein-Westfalen
64-A-1.3/06

Bekanntmachung

Gemäß § 12 der Gentechnik-Verfahrensverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. November 
1996 (BGBl.- 1 S.1657) zuletzt geändert durch Artikel 
1 der Verordnung vom 23. März 2006 (BGBl.- 1 S. 565) 
gibt das Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen als 
Genehmigungsbehörde bekannt.

Der Ruhr-Universität Bochum in 44780 Bochum wird 
unbeschadet der Rechte Dritter aufgrund § 9 Abs. 3 
und § 11 Abs. 1 und 3 GenTG die Genehmigung zur 
Durchführung weiterer gentechnischer Arbeiten der 
Sicherheitsstufe 3 mit dem Thema: „Etablierung eines 
gesamtgenomischen Hepatitis C Virus (HCV)-Replikons 
auf Basis des HCV-Stamms AD78 und Untersuchung 

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC


